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Als entscheidungsrelevant bei der Planung des Vorhabens sind insbesondere das struktur

reiche Gewässerbett und die naturnahen Regenufer unterhalb der Brücke zu berücksichti

gen. Hervorzuheben sind schützenswerte Pflanzengesellschaften wie Schlammlingsfluren, 

die artenreiche Fischfauna sowie das Vorkommen der Bachmuschel und der Grünen Keil

jungfer. 

Foto 1: nördliche Insel (Blick nach Osten, 2014) Foto 2: südliche Insel (Blick nach Osten, 2014) 

1.4 Überblick über die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Unter
suchungsgebiet 

1.4.1 Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete und Bestandteile der Natur nach 

BNatSchG/BayNatSchG 

Natura 2000-Gebiete nach § 32 BNatSchG 

Das UG ist Teil des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes DE 6741-371.01 „Chamb, Regentalaue 

und Regen zwischen Roding und Donaumündung". Eine detaillierte Beschreibung findet sich 

im Fachbeitrag zur FFH-Verträglichkeitsprüfung (Unterlage 19.2.1 ). 

Schutzgebiete nach §§ 23 - 29 BNatSchG 

Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG 

Das Untersuchungsgebiet selbst liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Außerhalb 

des Wirkraumes befindet sich östlich und westlich der Stadt Nittenau das LSG „Oberer Baye

rischer Wald", welches der ehemaligen Schutzzone des Naturparks „Oberer Bayerischer 

Wald" in der Oberpfalz entspricht. Lediglich der Ausgleichsmaßnahmen-Komplex 1 AFFH/CEF 

liegt innerhalb des LSG "Oberer Bayerischer Wald". 

Naturparke nach § 27 BNatSchG 

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark Oberpfälzer Wald "Oberer Bayerischer Wald 

(NP-00007), wobei das Stadtgebiet von Nittenau mit dem geplanten Brückenbauwerk ausge-

nommen ist

Weitere Schutzgebiete gemäß §§ 23 - 29 BNatSchG bzw. Art. 13 - 16 BayNatSchG sind im 

Planungsgebiet nicht vorhanden. 
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Durch das geplante Vorhaben treten zwar zeitweise Schädigungen an Ufer- und Gewässer

sohle auf, insgesamt ist aber - bei Beachtung der schadensbegrenzenden Maßnahmen -nicht 

von einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten und 

Lebensräume auszugehen. 

Entscheidend ist, dass die Durchgängigkeit für Wasserlebewesen während der Bauzeit so 

weit als möglich erhalten bleibt und sich die vielfältigen Kiesstrukturen unterhalb der Brücke 

wieder entwickeln können. 

Bei den betroffenen Fluss- und Auelebensräumen handelt es sich von Natur aus um sehr 

dynamische Ökosysteme, die sich vergleichsweise schnell regenerieren können. Von dau

erhaften Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben ist nicht auszugehen. 

Die zu erwartenden Schädigungen an den beschriebenen Lebensraumtypen und Tierarten 

sind im Verhältnis zum Gesamtgebiet sehr kleinflächig. Grundlegende Standortbedingungen 

und Lebensraumstrukturen werden nicht nachhaltig negativ verändert. Ein relevanter Funk

tionsverlust des Gesamtgebietes ist unter Berücksichtigung der genannten Vorsor

gemaßnahmen nicht zu erwarten. 

Insgesamt ergeben sich aus den Unterlagen zur FFH-VP, unter Einhaltung der Maß

nahmen zur Schadensbegrenzung, keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutz

gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen i.S.v. §34 Abs. 2 

BNatSchG. 

6.2.2 Weitere Schutzgebiete und -objekte 

Schutzgebiete nach §§23 - 29 BNatSchG - Landschaftsschutzgebiete/ Naturparke   

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des LSG „Oberer Bayerischer Wald" sowie dem Natur-

parks „Oberer Bayerischer Wald", wobei das Stadtgebiet mit dem geplanten Brückenbauwerk 

ausgenommen ist. Das Vorhaben bewegt sich zudem in einem stark vorbelasteten Ortsbe-

reich, so dass und gefährdet die Schutzziele dieser dieses Gebietes auch nicht gefährdet wä-

ren. Der Ausgleichsmaßnahmen-Komplex 1 AFFH/CEF liegt innerhalb des LSG "Oberer Bayer-

ischer Wald" und entspricht den Schutzzielen dieses Gebietes.

Nach §30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschützte Flächen 

Im Planungsgebiet sind folgende geschützte Bestände vorhanden: Der Regen mit Ufervege

tation natürlicher und naturnaher Fließgewässer (FW3270), darunter Schlammbänke 

(LR3270), Feuchte Hochstaudenfluren (GH6430), Weichholzauwald (WA91 EO*) sowie Rohr

Glanzgras-Säume (VHOOBK). Geschützte Uferbereiche werden aber nur sehr kleinflächig und 

temporär für die Baustellenzufahrt an der südlichen Insel in Anspruch genommen (etwa 100 

m2). Es ist zu erwarten, dass sich der betroffene Rohr-Glanzgras-Bestabd innerhalb weniger 

Jahre wieder einstellen wird. 

Lebensstätten nach § 39 Abs. 5 BNatSchG / Art. 16 (1) BayNatSchG 

Von dem Vorhaben betroffene Lebensstätten sind Bäume und Flussufer mit 

Röhrichtvegetation. Schädigungen können durch die im ASB beschriebenen Vermeidungs

maßnahmen aber verhindert werden. 

Denkmalschutzobjekte 

Es sind keine Bau- oder Bodendenkmäler im Planungsgebiet vorhanden. 
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